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RS UVS Wien 2004/06/08
04/G/34/2335/2003

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.06.2004

Rechtssatz

Wird der für die Nichteinhaltung einer Betriebsanlagenbescheidau/age verantwortliche gewerberechtliche

Geschäftsführer nur zu Beginn, nicht auch während des anschließenden, längere Zeit andauernden Tatzeitraums auf

die strafbare Unterlassung hingewiesen, ist dieser Umstand allein noch kein zwingender, bei bedingt vorsätzlicher

Tatbegehung der Behörde obliegender Beweis für ein Sich-Ab7nden des Täters mit der Tatbildverwirklichung während

des gesamten angelasteten Zeitraums.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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